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Vierzehntes Gesetz
zur Änderung des Berliner Hochschulgesetzes

Vom 30. Juni 2017

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Berliner Hochschulgesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 26. Juli 2011 (GVBl. S. 378), das zuletzt durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 9. Mai 2016 (GVBl. S. 226) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:
1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 102b folgende 

Angabe eingefügt:
„§ 102c Tenure-Track“

2. In § 90 Absatz 1 Satz 2 wird nach dem Wort „Wahlordnungen,“ 
das Wort „Berufungsordnungen,“ eingefügt.

3. § 94 Absatz 2 wird durch folgende Absätze 2 und 3 ersetzt:
„(2) Die Dienstbehörde kann im Einzelfall unter Wahrung der 

Rechte der Frauenbeauftragten sowie des Ziels der Gleichstel-
lung mit Zustimmung der für die Hochschulen zuständigen Se-
natsverwaltung Ausnahmen von der Pflicht zur Ausschreibung 
einer Professur zulassen, insbesondere wenn
1. ein Professor oder eine Professorin in einem Beamtenver-

hältnis auf Zeit oder einem befristeten Beschäftigungsver-
hältnis auf eine Professur in einem Beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit oder einem unbefristeten Beschäftigungsverhält-
nis berufen werden soll,

2. ein Juniorprofessor oder eine Juniorprofessorin oder ein 
wissenschaftlicher Mitarbeiter oder eine wissenschaftliche 
Mitarbeiterin in der Funktion einer Nachwuchsgruppen-
leitung auf eine Professur in einem Beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit oder einem unbefristeten Beschäftigungsverhält-
nis berufen werden soll,

3. eine auf Grund ihrer bisherigen wissenschaftlichen oder 
künstlerischen Leistungen herausragend geeignete Person 
berufen werden soll, an deren Gewinnung ein besonderes 
Interesse der Hochschule besteht, oder

4. ein Professor oder eine Professorin, der oder die einen aus-
wärtigen Ruf auf eine Professur vorlegt, als Ergebnis von 
Bleibeverhandlungen auf eine höherwertige Professur der 
bisherigen Hochschule berufen werden soll; § 101 Absatz 5 
Satz 4 findet keine Anwendung.

Für das übrige hauptberufliche wissenschaftliche Personal kann 
die Dienstbehörde im Einzelfall Ausnahmen von der Pflicht zur 
Ausschreibung zulassen; dies gilt nicht bei Stellen für Junior-
professoren und Juniorprofessorinnen.

(3) Ausschreibungen im Sinne dieses Gesetzes sind auch Aus-
schreibungen durch Forschungsförderungsorganisationen im Rah-
men von Förderprogrammen für Personen, die die Einstellungs-
voraussetzungen für Professoren und Professorinnen oder Ju-
niorprofessoren und Juniorprofessorinnen erfüllen.“

4. § 95 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 Satz 7 wird aufgehoben.
b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

„Darüber hinaus verlängert sich die Dauer eines befristeten 
Arbeitsvertrages auf Antrag um Zeiten einer krankheitsbe-
dingten Arbeitsunfähigkeit, in denen ein gesetzlicher oder 
arbeits- oder dienstvertraglicher Anspruch auf Entgeltfort-
zahlung nicht besteht.“

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
„(3) Dienstverhältnisse auf Zeit und befristete Arbeitsver-

hältnisse von Hochschullehrern und Hochschullehrerinnen 
sind für Zeiten der Betreuung eines Kindes oder mehrerer 
Kinder unter 18 Jahren unbeschadet anderer Vorschriften 
um bis zu zwei Jahre je Kind zu verlängern, soweit die be-
troffenen Beschäftigten dies beantragen. Für Juniorprofes-
soren und Juniorprofessorinnen darf eine Verlängerungszeit 
von insgesamt vier Jahren nicht überschritten werden.“

d) Folgender Absatz 4 wird angefügt:
„(4) Dienstverhältnisse auf Zeit und befristete Arbeitsver-

hältnisse von Hochschullehrern und Hochschullehrerinnen 
sind bei Vorliegen einer Behinderung im Sinne von § 2 Ab-
satz 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch – Rehabili-
tation und Teilhabe behinderter Menschen – (Artikel 1 des 
Gesetzes vom 19. Juni 2001, BGBl. I S. 1046, 1047), das 
zuletzt durch Artikel 165 des Gesetzes vom 29. März 2017 
(BGBl. I S. 626) geändert worden ist, in der jeweils gelten-
den Fassung oder einer schwerwiegenden chronischen Er-
krankung um bis zu zwei Jahre zu verlängern, soweit die 
betroffenen Beschäftigten dies beantragen.“

5. § 101 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 werden die Wörter „Bewerbern/Bewerberinnen“ 

durch die Wörter „Bewerbern oder Bewerberinnen“ ersetzt.
b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

„(5) Bei Berufungen auf eine Professur sollen Juniorpro-
fessoren und Juniorprofessorinnen, wissenschaftliche Mit-
arbeiter und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen in der Funk-
tion einer Nachwuchsgruppenleitung sowie Hochschuldozen-
ten und Hochschuldozentinnen der eigenen Hochschule nur 
dann berücksichtigt werden, wenn sie nach ihrer Promotion 
die Hochschule gewechselt hatten oder mindestens zwei 
Jahre außerhalb der berufenden Hochschule wissenschaft-
lich oder künstlerisch tätig waren. In diesem Fall ist in  
Abweichung von Absatz 2 eine Liste mit einem Namen  
ausreichend. Im Übrigen sollen wissenschaftliche und 
künst lerische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der eigenen 
Hochschule bei der Berufung auf eine Professur, die keine 
Juniorprofessur ist, nur in begründeten Ausnahmefällen be-
rücksichtigt werden und wenn sie zusätzlich die Vorausset-
zungen des Satzes 1 erfüllen. Professoren und Professorin-
nen, die in derselben Hochschule hauptberuflich tätig sind, 
dürfen nur in Ausnahmefällen bei der Berufung auf eine 
Professur berücksichtigt werden. Ein Ausnahmefall liegt 
insbesondere vor, wenn
1. ein Professor oder eine Professorin in einem Beamten-

verhältnis auf Zeit oder einem befristeten Beschäfti-
gungsverhältnis auf eine Professur in einem Beamten-
verhältnis auf Lebenszeit oder einem unbefristeten 
Beschäftigungsverhältnis berufen werden soll, oder

2. ein Professor oder eine Professorin, der oder die einen 
auswärtigen Ruf auf eine Professur oder ein anderes  
höherwertiges auswärtiges Beschäftigungsangebot vor-
legt, auf eine höherwertige Professur der bisherigen 
Hochschule berufen werden soll.
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Die Einschränkung des Satzes 4 gilt nicht bei der Berufung 
von Professoren und Professorinnen an Fachhochschulen in 
ein zweites Professorenamt.“

c) Nach Absatz 7 wird folgender neuer Absatz 8 eingefügt:
„(8) Das Nähere zu den Grundsätzen, der Struktur und der 

sonstigen Ausgestaltung des Berufungsverfahrens regeln die 
Hochschulen durch Satzung (Berufungsordnung).“ 

d) Der bisherige Absatz 8 wird Absatz 9 und die Wörter „Pro-
fessoren-/Professorinnenstelle“ werden durch die Wörter 
„Professoren- oder Professorinnenstelle“ ersetzt.

6. § 102 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Beamtenverhältnisse auf Zeit können für die Dauer von 

fünf Jahren begründet werden
1. zur Förderung qualifizierter Wissenschaftler und Wissen-

schaftlerinnen, denen nach Maßgabe des § 102c Absatz 7 
eine Professur im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit in Aus-
sicht gestellt wird,

2. zur Gewinnung herausragend qualifizierter Personen aus 
Wissenschaft und Kunst sowie aus Wirtschaft, Politik und 
Gesellschaft,

3. bei vollständiger oder überwiegender Deckung der durch 
die Ernennung zum Professor oder zur Professorin unmittel-
bar entstehenden Personalkosten aus Mitteln Dritter oder

4. bei gesellschaftlich gebotenen und im Interesse der Hoch-
schule liegenden Gründen oder einer vorübergehenden Auf-
gabenwahrnehmung in Forschung und Lehre.

Eine erneute Ernennung zum Professor oder zur Professorin auf 
Zeit ist außer in den Fällen von Satz 1 Nummer 1 einmal zuläs-
sig.“

7. § 102a wird wie folgt geändert:
a) Satz 4 wird wie folgt gefasst:

„Zwischen der letzten Prüfungsleistung der Promotion und 
der Bewerbung auf eine Juniorprofessur dürfen im Regelfall 
nicht mehr als sechs Jahre, im Bereich der Medizin nicht 
mehr als neun Jahre vergangen sein; dieser Zeitraum erhöht 
sich um Zeiten der Betreuung eines Kindes oder mehrerer 
Kinder unter 18 Jahren und Zeiten der Pflege eines pflege-
bedürftigen Angehörigen um bis zu zwei Jahre je Kind oder 
Pflegefall.“

b) Die Sätze 5 bis 7 werden aufgehoben.
8. Nach § 102b wird folgender § 102c eingefügt:

„§ 102c 
Tenure-Track

(1) Die Hochschulen können Juniorprofessuren und Professu-
ren im Beamtenverhältnis auf Zeit nach § 102 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 so ausgestalten, dass schon bei der Besetzung dieser 
Stelle die Berufung auf eine Professur im Beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit unter der Voraussetzung zugesagt wird, dass im Ein-
zelnen vorab festzulegende Leistungsanforderungen während 
des Zeitbeamtenverhältnisses erfüllt werden (Tenure-Track).

(2) Eine Juniorprofessur kann mit der Maßgabe ausgeschrie-
ben werden, dass im Anschluss an das Beamtenverhältnis auf 
Zeit die Berufung auf eine Professur im Beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit erfolgen wird, wenn die bei der Besetzung der Junior-
professur festgelegten Leistungen erbracht wurden und die sons-
tigen Einstellungsvoraussetzungen für eine Professur vorliegen.

(3) Hauptberufliches wissenschaftliches Personal der eigenen 
Hochschule soll bei der Berufung auf die Juniorprofessur nur 
dann berücksichtigt werden, wenn es nach der Promotion die 
Hochschule gewechselt hatte oder mindestens zwei Jahre außer-
halb der berufenden Hochschule wissenschaftlich tätig war.

(4) In einem Evaluierungsverfahren, das die Grundlage für die 
Berufung auf die Professur im Beamtenverhältnis auf Lebens-
zeit bildet, wird überprüft, ob die bei der Besetzung der Junior-
professur festgelegten Leistungen erbracht wurden. Die Beru-
fung auf die Professur im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit  
erfolgt auf Vorschlag des zuständigen Gremiums durch das für 
Hochschulen zuständige Mitglied des Senats. Dem Berufungs-
vorschlag sind die Gutachten aus der Hochschule und auswärti-
ge Gutachten beizufügen. Jedes Mitglied des für den Berufungs-
vorschlag zuständigen Gremiums kann verlangen, dass ein von 
der Mehrheit abweichendes Votum beigefügt wird. Das Nähere 
zu Grundsätzen, Strukturen und Verfahren, insbesondere unter 
Berücksichtigung der erforderlichen Beteiligung einer Frauen-
beauftragten an den Verfahrensschritten des Evaluierungsver-
fahrens, regelt die Hochschule in der Berufungsordnung.

(5) Soweit ungeachtet einer Bewährung nach § 102b Absatz 1 
Satz 2 die für die Berufung auf eine Professur im Beamtenver-
hältnis auf Lebenszeit festgelegten Leistungen nicht erbracht 
wurden, kann das Beamtenverhältnis auf Zeit auf Antrag um bis 
zu ein Jahr verlängert werden (Auslaufphase).

(6) Im Einzelfall kann die Hochschule nach Maßgabe der Sat-
zung nach Absatz 4 Satz 5 die Leistungsfeststellung nach Ab-
satz 4 und die Bewährungsfeststellung nach § 102b Absatz 1 
Satz 2 in einem Verfahren zusammenführen.

(7) Für die Berufung auf eine Professur im Beamtenverhältnis 
auf Lebenszeit im Anschluss an eine Professur im Beamtenver-
hältnis auf Zeit nach § 102 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 gelten die 
Absätze 2 bis 5 entsprechend. Die Hochschule kann während 
des Beamtenverhältnisses auf Zeit eine Zwischenevaluierung 
vorsehen.

(8) § 102 Absatz 5 sowie §§ 102a und 102b bleiben im Übri-
gen unberührt.“

9. Dem § 126 wird folgender Absatz 10 angefügt:
„(10) Berufungsordnungen nach § 101 Absatz 8 müssen in-

nerhalb eines Jahres ab Inkrafttreten des Vierzehnten Gesetzes 
zur Änderung des Berliner Hochschulgesetzes vom 30. Juni 2017 
(GVBl. S. 338) der für Hochschulen zuständigen Senatsverwal-
tung zur Bestätigung vorgelegt werden. Für die Universitäten gilt 
Satz 1 auch für Satzungen nach § 102c Absatz 4 Satz 5.“

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 30. Juni 2017

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf  W i e l a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Michael  M ü l l e r
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Gesetz
zum Zwanzigsten Rundfunkänderungsstaatsvertrag

Vom 30. Juni 2017

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1 
Zustimmung zu dem Staatsvertrag

Dem am 8. und 16. Dezember 2016 unterzeichneten Zwanzigsten 
Rundfunkänderungsstaatsvertrag wird zugestimmt. Der Staats-
vertrag wird nachstehend veröffentlicht. 

§ 2 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. 

(2) Dieses Gesetz tritt am 1. September 2017 außer Kraft, falls der 
Zwanzigste Rundfunkänderungsstaatsvertrag nach seinem Artikel 4 
Absatz 2 Satz 3 gegenstandslos wird. Das Außerkrafttreten wird bis 
spätestens 30. September 2017 im Gesetz- und Verordnungsblatt für 
Berlin bekannt gemacht.

Berlin, den 30. Juni 2017

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf  W i e l a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Michael  M ü l l e r
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Das Land Baden-Württemberg,
der Freistaat Bayern,
das Land Berlin,
das Land Brandenburg,
die Freie Hansestadt Bremen,
die Freie und Hansestadt Hamburg,
das Land Hessen,
das Land Mecklenburg-Vorpommern,
das Land Niedersachsen,
das Land Nordrhein-Westfalen,
das Land Rheinland-Pfalz,
das Saarland,
der Freistaat Sachsen,
das Land Sachsen-Anhalt,
das Land Schleswig-Holstein und
der Freistaat Thüringen

schließen nachstehenden Staatsvertrag:

Artikel 1 
Änderung des Rundfunkstaatsvertrages

§ 11c Abs. 3 des Rundfunkstaatsvertrages vom 31. August 1991, 
zuletzt geändert durch den Neunzehnten Rundfunkänderungs-
staatsvertrag vom 3. bis 7. Dezember 2015, wird wie folgt geändert: 
1. In Nummer 2 wird das Wort „Deutschlandradio“ durch das Wort 

„Deutschlandfunk“ ersetzt. 
2. In Nummer 3 werden die Wörter „DRadio Wissen“ durch die 

Wörter „Deutschlandfunk Nova“ ersetzt. 

Artikel 2 
Änderung des Deutschlandradio-Staatsvertrages 

Der Deutschlandradio-Staatsvertrag vom 17. Juni 1993, zuletzt 
geändert durch den Neunzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrag 
vom 3. bis 7. Dezember 2015, wird wie folgt geändert:
1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

a) Beim Ersten Abschnitt wird das Wort „Programm“ durch 
das Wort „Angebote“ ersetzt.

b) In § 2 wird das Wort „Programm“ durch das Wort „Ange-
bote“ ersetzt.

c) In § 4 wird das Wort „Programmerstellung“ durch die Wör-
ter „Erstellung von Audioproduktionen“ ersetzt.

d) Beim Zweiten Abschnitt wird das Wort „Sendungen“ durch 
das Wort „Angebote“ ersetzt.

e) In § 6 wird das Wort „Sendungen“ durch das Wort „Ange-
bote“ ersetzt.

f) In § 8 wird das Wort „Sendungen“ durch das Wort „Ange-
bote“ ersetzt.

g) Es wird folgender neuer § 19a eingefügt:
 „§19a Allgemeine Bestimmungen“.
h) In § 35 werden die Wörter „In-Kraft-treten“ durch das Wort 

„Übergangsbestimmungen“ ersetzt.

2. In der Überschrift des Ersten Abschnitts wird das Wort „Pro-
gramm“ durch das Wort „Angebote“ ersetzt. 

3. In § 1 Abs. 3 Satz 3 werden die Wörter „programm- und produk-
tionsgerecht“ durch die Wörter „angebots- und produktions-
gerecht“ ersetzt. 

4. § 2 wird wie folgt geändert: 
a) Die Überschrift wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 2 
Angebote“

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
aa) In Nummer 2 wird das Wort „Deutschlandradio“ durch 

das Wort „Deutschlandfunk“ ersetzt. 
bb) In Nummer 3 werden die Wörter „DRadio Wissen“ 

durch die Wörter „Deutschlandfunk Nova“ und die 
Wörter „dem Deutschlandradio“ durch die Wörter „der 
Körperschaft“ ersetzt. 

cc) Es werden folgende neue Sätze 2 und 3 angefügt: 
„Das Programm nach Satz 1 Nr. 1 kann bei digitaler 
Übertragung für Liveübertragungen aus dem Europäi-
schen Parlament, dem Deutschen Bundestag oder den 
Landtagen, sowie von Diskussionsrunden, Reden, Fest-
akten und Preisverleihungen und ähnlichen, für den 
Hörfunk geeigneten Sendungen der Mitglieder der Kör-
perschaft zeitweise in angemessenem Umfang auseinan-
dergeschaltet werden. Die Körperschaft bietet Teleme-
dien nach Maßgabe dieses Staatsvertrages und des 
Rundfunkstaatsvertrages an.“ 

c) In Absatz 2 wird das Wort „Programme“ durch das Wort 
„Angebote“ ersetzt. 

5. In § 3 Abs. 1 Satz 2 wird das Wort „beide“ durch das Wort „ihre“ 
ersetzt. 

6. § 4 wird wie folgt geändert: 
a) In der Überschrift wird das Wort „Programmerstellung“ 

durch die Wörter „Erstellung von Audioproduktionen“ er-
setzt. 

b) In Satz 1 und Satz 3 wird jeweils das Wort „Hörfunkproduk-
tionen“ durch das Wort „Audioproduktionen“ ersetzt.

7. § 5 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „programmlich“ durch die Wör-
ter „zur Erfüllung des Auftrags“ ersetzt. 

bb) Es wird folgender neuer Satz 4 eingefügt: 
 „Die Zusammenarbeit erstreckt sich auch auf den admi-

nistrativen und technischen Bereich.“ 
cc) Die bisherigen Sätze 4 und 5 werden zu den neuen Sät-

zen 5 und 6. 
b) In Absatz 3 werden die Wörter „Programme und“ und die 

Wörter „Programmen und“ gestrichen. 
8. In der Überschrift des Zweiten Abschnitts wird das Wort „Sen-

dungen“ durch das Wort „Angebote“ ersetzt. 

Zwanzigster Staatsvertrag
zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge

(Zwanzigster Rundfunkänderungsstaatsvertrag)

Anlage zu § 1 Satz 2
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b) In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „Sendezeiten“ die 
Wörter „in den Hörfunkprogrammen“ eingefügt. 

15. § 12 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst: 

„Wer die Sendung eines Beitrages veranlasst oder zugelas-
sen hat oder Angebote in Telemedien zur Nutzung bereit-
stellt, trägt für den jeweiligen Inhalt und die jeweilige Ge-
staltung nach Maßgabe der Vorschriften des Grundgesetzes, 
der allgemeinen Gesetze und der besonderen Vorschriften 
dieses Staatsvertrages die Verantwortung.“ 

b) In Absatz 3 werden nach dem Wort „Beitrages“ die Wörter 
„oder Angebotsteiles“ eingefügt.

16. In § 13 wird das Wort „Sendungen“ durch das Wort „Angebote“ 
ersetzt. 

17. § 14 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„(2) Soweit die Körperschaft Telemedien anbietet oder 
Radiotext veranstaltet, stellt sie in geeigneter Weise sicher, 
dass berechtigten Interessen Dritter auf Beweissicherung 
angemessen Rechnung getragen wird.“ 

b) Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst: 
„(3) Wer glaubhaft macht, in seinen Rechten betroffen zu 

sein, kann von der Körperschaft Einsicht in die Aufzeich-
nungen nach den Absätzen 1 und 2 verlangen und hiervon 
auf eigene Kosten von der Körperschaft Mehrfertigungen 
herstellen lassen. Die Glaubhaftmachung in Textform ist 
ausreichend.“ 

18. § 15 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 werden die Wörter „zum Programm“ durch die 

Wörter „zu den Angeboten“ ersetzt. 
b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Es wird folgender neuer Satz 2 eingefügt:
„Wird die Programmbeschwerde in Textform eingelegt, 
so genügt auch für deren Bescheidung Textform.“ 

bb) Der bisherige Satz 2 wird zum neuen Satz 3.
19. In § 17 Abs. 3 Satz 2 Nummer 1 wird das Wort „Rundfunksen-

dungen“ durch das Wort „Angeboten“ ersetzt.
20. Es wird folgender neuer § 19a eingefügt:

„§ 19a 
Allgemeine Bestimmungen

(1) Die Mitglieder des Hörfunkrates und des Verwaltungsrates 
sind Sachwalter der Interessen der Allgemeinheit. Sie sind an 
Weisungen nicht gebunden. Sie dürfen keine wirtschaftlichen 
oder sonstigen Interessen haben, die geeignet sind, die Erfüllung 
ihrer Aufgaben als Mitglieder des Hörfunkrates oder des Ver-
waltungsrates zu gefährden (Interessenkollision). 

(2) Eine gleichzeitige Mitgliedschaft im Hörfunkrat und im 
Verwaltungsrat ist ausgeschlossen. Ein Mitglied kann dem Hör-
funkrat und dem Verwaltungsrat zusammen insgesamt in höchs-
tens drei Amtsperioden angehören. 

(3) Dem Hörfunkrat und dem Verwaltungsrat dürfen nicht an-
gehören
1. Mitglieder des Europäischen Parlamentes, des Deutschen 

Bundestages oder eines Landesparlamentes,
2. Mitglieder der Europäischen Kommission, der Bundesregie-

rung oder der Regierung eines deutschen Landes,
3. hauptamtliche kommunale Wahlbeamte,
4. Beamte, die jederzeit in den einstweiligen Ruhestand ver-

setzt werden können,
5. Vertreter der kommunalen Spitzenverbände auf Leitungs-

ebene,

9. § 6 wird wie folgt geändert: 
a) In der Überschrift wird das Wort „Sendungen“ durch das 

Wort „Angebote“ ersetzt. 
b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „Sendungen“ durch das Wort 
„Angeboten“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird das Wort „Sendungen“ durch das Wort 
„Angebote“ ersetzt. 

c) Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst: 
„(2) Die Körperschaft hat in ihren Angeboten die Würde 

des Menschen zu achten und zu schützen. Sie soll dazu bei-
tragen, die Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher 
Unversehrtheit, vor Glauben und Meinung anderer zu stär-
ken. Die sittlichen und religiösen Überzeugungen der Be-
völkerung sind zu achten.“ 

d) Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst: 
„(3) Das Geschehen in den einzelnen Ländern und die 

kulturelle Vielfalt Deutschlands sind angemessen in den An-
geboten der Körperschaft darzustellen. Die Angebote sollen 
dabei auch die Zusammengehörigkeit im vereinten Deutsch-
land fördern sowie der gesamtgesellschaftlichen Integration 
in Frieden und Freiheit und der Verständigung unter den 
Völkern dienen und auf ein diskriminierungsfreies Mitein-
ander hinwirken.“ 

10. § 7 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 7 
Berichterstattung

Die Bestimmungen des Rundfunkstaatsvertrages zu Bericht-
erstattung, Informationssendungen und Meinungsumfragen fin-
den Anwendung.“ 

11. § 8 wird wie folgt geändert: 
a) In der Überschrift wird das Wort „Sendungen“ durch das 

Wort „Angebote“ ersetzt. 
b) Die Wörter „das Deutschlandradio“ werden durch die Wör-

ter „die Körperschaft“ ersetzt. 
12. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „durch Hörfunk“ gestrichen 
und die Wörter „von der Körperschaft in einer Sendung“ 
durch die Wörter „im Angebot der Körperschaft“ ersetzt.

b) In Absatz 2 Nummer 2 werden die Wörter „der Sendung“ 
durch die Wörter „des Angebots“ ersetzt. 

c) Absatz 3 Satz 4 wird wie folgt neu gefasst: 
„Die Gegendarstellung muss das beanstandete Angebot und 
die Tatsachenbehauptung bezeichnen.“ 

d) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 
aa) Satz 1 wird wie folgt neu gefasst: 

„Die Gegendarstellung muss unverzüglich innerhalb des 
gleichen Angebotes verbreitet werden, in welchem die 
beanstandete Tatsachenbehauptung erfolgt ist.“ 

bb) Es wird folgender neuer Satz 3 angefügt: 
„Im Hörfunk muss die Gegendarstellung innerhalb des 
gleichen Programms und der gleichen Programmsparte 
wie die beanstandete Tatsachenbehauptung sowie zur 
gleichen Tageszeit oder, wenn dies nicht möglich ist, zu 
einer Sendezeit verbreitet werden, die der Zeit der be-
anstandeten Sendung gleichwertig ist.“ 

13. In § 10 werden nach dem Wort „Sendezeit“ die Wörter „in den 
Hörfunkprogrammen“ eingefügt. 

14. § 11 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 Satz 1 und 2 werden jeweils nach dem Wort 

„Sendezeit“ die Wörter „in den Hörfunkprogrammen“ ein-
gefügt. 
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8. einem Vertreter des Bundeszuwanderungs- und Integra-
tionsrates,

9. einem Vertreter von eco – Verband der Internetwirtschaft 
e.V.,

10. einem Vertreter des Lesben- und Schwulenverbandes e.V.,
11. einem Vertreter der Hochschulrektorenkonferenz, 
12. einem Vertreter der Kulturpolitischen Gesellschaft e.V.,
13. einem Vertreter des Deutschen Museumsbundes e.V.,
14. einem Vertreter des Deutschen Jugendherbergswerks e.V.,
15. einem Vertreter des Weissen Rings e.V., 
16. einem Vertreter des Deutschen Hotel- und Gaststättenver-

bandes e.V., 
17. einem Vertreter der Arbeitsgemeinschaft der Badisch-Würt-

tembergischen Bauernverbände, 
18. einem Vertreter des Bundes der Vertriebenen, Landesver-

band Bayern e.V., 
19. einem Vertreter des Landessportbundes Berlin e.V., 
20. einem Vertreter der Handwerkskammern von Brandenburg, 
21. einem Vertreter des Sozialverbandes Deutschland e.V., Lan-

desverband Bremen, 
22. einem Vertreter der ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerk-

schaft e.V., Landesbezirk Hamburg, 
23. einem Vertreter des Deutschen Mieterbundes, Landesver-

band Hessen e.V., 
24. einem Vertreter eines Landesverbandes der Freien Berufe, 

Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V., 
25. einem Vertreter des Landesmusikrates Niedersachsen e.V., 
26. einem Vertreter des Landesjugendringes Nordrhein-Westfa-

len, 
27. für jeweils eine Amtsperiode einem Vertreter von ver.di – 

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft e.V. – Landesbezirk 
Rheinland-Pfalz – aus dem Fachbereich Medien oder einem 
Vertreter des Deutschen Journalistenverbandes/Landesver-
band Rheinland-Pfalz, 

28. einem Vertreter der Verbraucherzentrale des Saarlandes e.V., 
29. einem Vertreter des VOS – Vereinigung der Opfer des Stali-

nismus, Landesverband Sachsen e.V., 
30. einem Vertreter des Deutschen Roten Kreuzes – Landesver-

band Sachsen-Anhalt e.V., 
31. einem Vertreter des Landesnaturschutzverbandes Schles-

wig-Holstein, 
32. einem Vertreter der Industrie- und Handelskammern von 

Thüringen.
Das Entsendungsrecht eines Landes nach Satz 1 Nr. 1 erlischt 
mit der Zuweisung eines Entsendungsrechts desselben Landes 
für den Verwaltungsrat nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2; maß-
geblich ist der Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Entsendungs-
rechts nach § 24 Abs. 2 Satz 2.

(2) Jeweils ein Mitglied des Personalrates am Sitz in Köln und 
in Berlin nimmt an den Sitzungen des Hörfunkrates teil. Die 
Entscheidung über die teilnehmenden Mitglieder trifft der Ge-
samtpersonalrat. Die Personalratsmitglieder können zu Fragen, 
die nicht den Bereich der Angebotsgestaltung betreffen, gehört 
werden.

(3) Die Vertreter der entsendungsberechtigten Länder nach 
Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 werden von den jeweiligen Landesregie-
rungen, die Vertreter des Bundes nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2  
von der Bundesregierung und die Vertreter nach Absatz 1 Satz 1  
Nr. 3 bis 32 von den Verbänden und Organisationen entsandt. 
Solange und soweit von dem Entsendungsrecht kein Gebrauch 
gemacht wird, verringert sich die Zahl der Mitglieder entspre-
chend. 

6. Mitglieder im Vorstand einer Partei nach § 2 Abs. 1 Satz 1 
des Parteiengesetzes auf Bundes- oder Landesebene; die al-
leinige Mitgliedschaft in einem Parteischiedsgericht gemäß 
§ 14 des Parteiengesetzes steht einer Mitgliedschaft im Hör-
funkrat und Verwaltungsrat nicht entgegen.

Ausgenommen von Satz 1 sind die Mitglieder des Hörfunkrates 
nach § 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 sowie die Mitglieder des 
Verwaltungsrates nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 und 2.

(4) Dem Hörfunkrat und dem Verwaltungsrat dürfen ferner 
nicht angehören
1. Angestellte oder arbeitnehmerähnliche Personen der Kör-

perschaft oder ihrer Mitglieder,
2. Personen, die in einem Arbeits- oder Dienstverhältnis zu 

einem Unternehmen stehen, an dem die Körperschaft betei-
ligt ist, oder zu einem mit einem solchen Unternehmen ver-
bundenen Unternehmen (§ 15 des Aktiengesetzes),

3. Personen, die den Aufsichtsorganen oder Gremien eines an-
deren öffentlich-rechtlichen Rundfunkveranstalters ange-
hören oder in einem Arbeits- oder Dienstverhältnis oder in 
einem arbeitnehmerähnlichen Verhältnis zu diesem oder zu 
einem mit diesem verbundenen Unternehmen (§ 15 des Ak-
tiengesetzes) stehen,

4. Personen, die privaten Rundfunk veranstalten oder den Auf-
sichtsorganen oder Gremien eines privaten Rundfunkveran-
stalters oder einem mit diesem verbundenen Unternehmen 
(§ 15 des Aktiengesetzes) angehören oder in einem Arbeits- 
oder Dienstverhältnis zu diesen stehen,

5. Personen, die den Aufsichtsorganen oder Gremien einer 
Landesmedienanstalt angehören oder Organen, derer sich 
eine Landesmedienanstalt zur Erfüllung ihrer Aufgaben be-
dient, oder die zu diesen Organen oder einer Landesmedien-
anstalt in einem Arbeits- oder Dienstverhältnis stehen.

Ausgenommen von Satz 1 sind die Mitglieder des Verwaltungs-
rates nach § 24 Abs. 1 Nr. 3 und 4.

(5) Der in Absatz 3 Satz 1 genannte Personenkreis kann frü-
hestens 18 Monate nach dem Ausscheiden aus der dort genann-
ten Funktion als Mitglied in den Hörfunkrat oder den Verwal-
tungsrat entsandt oder gewählt werden. Für den in Absatz 3 
Satz 1 genannten Personenkreis gilt Absatz 3 Satz 2 entspre-
chend. 

(6) Die Mitglieder des Hörfunkrates und des Verwaltungsrates 
haben Anspruch auf eine Aufwandsentschädigung, Sitzungsgel-
der und Ersatz von Reisekosten mit Ausnahme des Tagegeldes. 
Das Nähere regelt die Satzung. Aufwandsentschädigungen und 
Sitzungsgelder sind der Höhe nach zu veröffentlichen.“

21. In § 20 Abs. 1 Satz 1 werden das Wort „Sendungen“ durch das 
Wort „Angebote“ und die Wörter „in Programmfragen“ durch 
die Wörter „in Fragen zur Gestaltung der Angebote“ ersetzt.

22. § 21 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 21 
Zusammensetzung des Hörfunkrates

(1) Der Hörfunkrat besteht aus fünfundvierzig Mitgliedern, 
nämlich
1. je einem Vertreter von dreizehn der vertragschließenden 

Länder, für die kein Entsendungsrecht gemäß § 24 Abs. 1 
Nr. 1 für den Verwaltungsrat besteht, 

2. zwei Vertretern des Bundes, 
3. einem Vertreter der Evangelischen Kirche in Deutschland, 
4. einem Vertreter der Katholischen Kirche in Deutschland,
5. einem Vertreter des Zentralrats der Juden in Deutschland,
6. einem Vertreter des Deutschen Gewerkschaftsbundes,
7. einem Vertreter der Bundesvereinigung Deutscher Arbeit-

geberverbände,
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legung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen Dritter 
unvermeidlich ist, sind stets unter Ausschluss der Öffent-
lichkeit zu behandeln. Die Sitzungen der nach Absatz 2 
Satz 2 gebildeten Ausschüsse finden grundsätzlich nichtöf-
fentlich statt. 

(6) Die Zusammensetzung des Hörfunkrates und seiner 
Ausschüsse nach Absatz 2 Satz 2 ist zu veröffentlichen. Die 
Tagesordnungen der Sitzungen des Hörfunkrates und seiner 
Ausschüsse sind spätestens eine Woche vor den Sitzungen, 
die Anwesenheitslisten im Anschluss an die Sitzungen zu 
veröffentlichen. Im Anschluss an die Sitzungen des Hör-
funkrates sind Zusammenfassungen der wesentlichen Er-
gebnisse der Sitzungen des Hörfunkrates sowie seiner vor-
beratenden Ausschüsse zu veröffentlichen. Die Veröffent-
lichung hat unter Wahrung von Betriebs- und Geschäfts-
geheimnissen sowie personenbezogener Daten der Beschäf-
tigten der Körperschaft zu erfolgen. Berechtigte Interessen 
Dritter an einer Geheimhaltung sind zu wahren. Eine Veröf-
fentlichung in elektronischer Form im Internetauftritt der 
Körperschaft ist ausreichend. Das Nähere regelt die Sat-
zung. 

(7) Der Hörfunkrat hält auf Wunsch von mindestens sie-
ben seiner Mitglieder Fortbildungsveranstaltungen ab.“

24. In § 23 Abs. 3 werden nach dem Wort „beschließt“ die Wörter 
„mit Zustimmung des Hörfunkrates“ eingefügt. 

25. § 24 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 24 
Zusammensetzung des Verwaltungsrates

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus zwölf Mitgliedern, nämlich
1. je einem Vertreter von drei der vertragschließenden Länder, 
2. einem Vertreter des Bundes, der von der Bundesregierung 

entsandt wird,
3. drei Vertretern der in der ARD zusammengeschlossenen 

Landesrundfunkanstalten, die von deren Intendanten ent-
sandt werden, 

4. drei Vertretern des ZDF, die vom Intendanten des ZDF ent-
sandt werden, 

5. zwei Sachverständigen, die vom Hörfunkrat gewählt wer-
den; ein Sachverständiger muss dabei Kenntnisse in den  
Bereichen Wirtschaftsprüfung oder Betriebswirtschaft, der 
andere Sachverständige Kenntnisse in den Bereichen Rund-
funkrecht, Medienwirtschaft oder Medienwissenschaft auf-
weisen; sie müssen über mindestens fünfjährige Berufs-
erfahrung in ihrem jeweiligen Bereich verfügen; das Nähere 
regelt die Satzung. 

(2) Die entsendungsberechtigten Länder nach Absatz 1 Nr. 1 
werden durch die Ministerpräsidenten einstimmig bestimmt und 
durch den Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz 
gegenüber den Vorsitzenden von Hörfunk- und Verwaltungsrat 
benannt. Das Entsendungsrecht wird zu Beginn der Amtsperio-
de, für die es erteilt wird, im Übrigen mit Zugang der Entschei-
dung nach Satz 1 bei den Vorsitzenden von Hörfunk- und Ver-
waltungsrat wirksam. Die Vertreter der entsendungsberechtigten 
Länder werden von den jeweiligen Landesregierungen entsandt. 

(3) Jeweils ein Mitglied des Personalrats am Sitz in Köln und 
in Berlin nimmt an den Sitzungen des Verwaltungsrates teil. Die 
Entscheidung über die teilnehmenden Mitglieder trifft der Ge-
samtpersonalrat. Die Personalratsmitglieder können zu Perso-
nalangelegenheiten gehört werden. 

(4) Die Amtszeit der Mitglieder beträgt fünf Jahre; § 21 Abs. 6 
Satz 2 und Abs. 7 gelten entsprechend. 

(5) Solange und soweit von dem Recht der Entsendung kein 
Gebrauch gemacht wird, verringert sich die Zahl der Mitglieder 
entsprechend. 

(6) Bei der Entsendung der Vertreter sind Frauen und Männer 
angemessen zu berücksichtigen. In den Fällen des Absatzes 1 

(4) Bei der Entsendung der Vertreter sind Frauen und Männer 
angemessen zu berücksichtigen. Im Fall des Absatzes 1 Satz 1 
Nr. 2 sind eine Frau und ein Mann zu entsenden. In den anderen 
Fällen muss bei der Entsendung eines neuen Mitgliedes einem 
männlichen Mitglied eine Frau und einem weiblichen Mitglied 
ein Mann nachfolgen. 

(5) Der amtierende Vorsitzende des Hörfunkrates stellt zu Be-
ginn der Amtsperiode die nach diesem Staatsvertrag ordnungs-
gemäße Entsendung fest und gibt die Feststellungen dem Hör-
funkrat bekannt. Die entsendenden Stellen haben alle Angaben 
zu machen, die zur Nachprüfung der Voraussetzungen von Ab-
satz 4, 6, 7 und § 19a Abs. 3 bis 5 erforderlich sind. 

(6) Die Amtszeit der Mitglieder des Hörfunkrates beträgt fünf 
Jahre. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, so ist nach den für die 
Entsendung des ausgeschiedenen Mitgliedes geltenden Vor-
schriften ein Nachfolger für den Rest der Amtszeit zu berufen. 

(7) Die Mitgliedschaft im Hörfunkrat erlischt durch 
1. Niederlegung des Amtes,
2. Verlust der Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu er-

langen oder öffentliche Ämter zu bekleiden, 
3. Eintritt der Geschäftsunfähigkeit oder der Voraussetzungen 

der rechtlichen Betreuung nach § 1896 des Bürgerlichen Ge-
setzbuches, 

4. Eintritt des Todes, 
5. Eintritt eines der in § 19a Abs. 3 und 4 genannten Aus-

schlussgründe, 
6. Eintritt einer Interessenkollision nach § 19a Abs. 1 Satz 3 

oder
7. Abberufung aus wichtigem Grund durch die entsendungs-

berechtigte Stelle; ein wichtiger Grund liegt insbesondere 
vor, wenn ein Mitglied aus der entsendungsberechtigten 
Stelle ausgeschieden ist.

Die Mitgliedschaft des Vertreters eines entsendungsberechtigten 
Landes nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 erlischt zudem mit dem Wirk-
samwerden eines Entsendungsrechts desselben Landes für den 
Verwaltungsrat gemäß § 24 Abs. 2 Satz 1 und 2. Das Vorliegen 
der Erlöschensgründe nach Satz 1 Nr. 1 bis 5 gibt der Vorsitzen-
de des Hörfunkrates dem Hörfunkrat bekannt. Über das Erlö-
schen der Mitgliedschaft in den Fällen von Satz 1 Nr. 6 und 7 
entscheidet der Hörfunkrat. Bis zur Entscheidung nach Satz 4 
behält das betroffene Mitglied seine Rechte und Pflichten, es sei 
denn, der Hörfunkrat beschließt mit der Mehrheit der Stimmen 
der gesetzlichen Mitglieder, dass der Betroffene bis zur Ent-
scheidung nicht an den Arbeiten des Hörfunkrates teilnehmen 
kann. Von der Beratung und Beschlussfassung im Verfahren 
nach Satz 4 und 5 ist das betroffene Mitglied ausgeschlossen.

(8) Weitere Einzelheiten des Verfahrens über die Entsendung 
und Abberufung regelt die Satzung. Die Satzung bedarf insoweit 
der Genehmigung durch die rechtsaufsichtsführende Landesre-
gierung.

(9) Die Länder überprüfen die Zusammensetzung des Hör-
funkrates nach Absatz 1 rechtzeitig vor Ablauf jeder zweiten 
Amtsperiode.“

23. § 22 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 werden folgende neue Sätze 3 und 4 angefügt:

„Der Anteil der Mitglieder nach § 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 
2 darf in den Ausschüssen des Hörfunkrates ein Drittel der 
Mitglieder nicht übersteigen. Entsprechendes gilt bei der 
Wahl der Vorsitzenden und Stellvertreter des Hörfunkrates 
und seiner Ausschüsse.“

b) Es werden folgende neue Absätze 5 bis 7 angefügt:
„(5) Die Sitzungen des Hörfunkrates sind öffentlich. In 

begründeten Ausnahmefällen kann der Hörfunkrat den Aus-
schluss der Öffentlichkeit beschließen. Personalangelegen-
heiten, die aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes ver-
traulich sind, und Angelegenheiten, in welchen die Offen-



Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin      73. Jahrgang      Nr. 17      11. Juli 2017 345

29. § 33 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:

„Für die Körperschaft sind das Bundespersonalvertretungs-
gesetz und die dazu ergangenen Rechtsverordnungen in 
ihrer jeweils geltenden Fassung nach Maßgabe der für die 
„Deutsche Welle“ geltenden Vorschriften entsprechend an-
wendbar, sofern in diesem Staatsvertrag nichts Abweichen-
des geregelt ist.“ 

b) Es wird folgender neuer Absatz 3 angefügt:
„(3) Der Intendant schafft mit Zustimmung des Verwal-

tungsrates für die von der Körperschaft beschäftigten arbeit-
nehmerähnlichen Personen im Sinne von § 12a des Tarifver-
tragsgesetzes eine institutionalisierte Vertretung ihrer Inter-
essen (Freienvertretung). Diese steht im regelmäßigen 
Austausch mit dem Intendanten. Näheres regelt ein Statut 
des Intendanten, das insbesondere die Modalitäten der Wahl 
sowie die Rahmenbedingungen für die Tätigkeit der Freien-
vertretung festlegt.“

30. § 34 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 3 wird das Datum „31. Dezember 2008“ 

durch das Datum „31. Dezember 2020“ ersetzt.
b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Verweisung „§ 54 Abs. 1“ durch die 
Verweisung „§ 62 Abs. 1“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Verweisung „§ 54 Abs. 5“ durch die 
Verweisung „§ 62 Abs. 5“ ersetzt.

31. § 35 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 35 
Übergangsbestimmungen

(1) Die Zusammensetzung sowie die Rechte und Pflichten der 
Mitglieder des Hörfunkrates, des Verwaltungsrates und ihrer 
Ausschüsse bleiben vom Inkrafttreten des 20. Rundfunkände-
rungsstaatsvertrages bis zum Ablauf der am 1. September 2017 
laufenden Amtsperioden von Hörfunkrat, Verwaltungsrat und 
ihren Ausschüssen unberührt, soweit in den nachfolgenden Ab-
sätzen nichts Abweichendes bestimmt ist.

(2) Die am 1. September 2017 laufenden Amtsperioden des 
Hörfunkrates und des Verwaltungsrates enden am 31. Dezember 
2018.

(3) Die am 1. September 2017 laufenden Amtsperioden des 
Hörfunkrates und des Verwaltungsrates gelten als erste im Sinne 
von § 19a Abs. 2 Satz 2.“

Artikel 3 
Änderung des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages 

§ 9 des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages vom 26. August bis 
11. September 1996, zuletzt geändert durch den Sechzehnten Rund-
funkänderungsstaatsvertrag vom 4. bis 17. Juli 2014, wird wie folgt 
geändert:
1. Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:

„(1) Von dem Aufkommen aus dem Rundfunkbeitrag erhalten 
die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkan-
stalten einen Anteil von 71,7068 vom Hundert, das ZDF einen 
Anteil von 25,3792 vom Hundert und die Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts „Deutschlandradio“ einen Anteil von 2,9140 
vom Hundert.“

2. In Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe „171,11 Mio Euro“ durch 
die Angabe „180,84 Mio Euro“ ersetzt.

Artikel 4 
Kündigung, Inkrafttreten, 

Neubekanntmachung 

(1) Für die Kündigung der in den Artikeln 1 bis 3 geänderten 
Staatsverträge sind die dort vorgesehenen Kündigungsvorschriften 
maßgebend. 

Nr. 1 und 2 müssen bei der Entsendung eines neuen Mitgliedes 
einem männlichen Mitglied eine Frau und einem weiblichen 
Mitglied ein Mann nachfolgen. In den Fällen des Absatzes 1 
Nr. 3 und 4 müssen jeweils mindestens eine Frau und ein Mann 
entsandt werden. Im Fall des Absatzes 1 Nr. 5 soll ein Mitglied 
eine Frau und ein Mitglied ein Mann sein.“

26. § 25 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 3 wird wie folgt neu gefasst:
„Der Verwaltungsrat gibt sich eine Geschäftsordnung, in 
der auch die Bildung von Ausschüssen vorgesehen wer-
den kann.“

bb) Es werden folgende neue Sätze 4 und 5 angefügt:
„Der Anteil der Mitglieder nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 und 2 
darf in den Ausschüssen des Verwaltungsrates ein Drit-
tel der Mitglieder nicht übersteigen. Entsprechendes gilt 
bei der Wahl der Vorsitzenden und Stellvertreter des 
Verwaltungsrates und seiner Ausschüsse.“

b) In Absatz 3 Satz 2 wird das Wort „drei“ durch das Wort 
„vier“ ersetzt.

c) Es werden folgende neue Absätze 5 und 6 angefügt:
„(5) Die Sitzungen des Verwaltungsrates und seiner Aus-

schüsse finden grundsätzlich nichtöffentlich statt. 
(6) § 22 Abs. 6 gilt entsprechend. Im Falle einer Zustim-

mung des Verwaltungsrates zum Abschluss von Anstel-
lungsverträgen mit außertariflichen Angestellten nach § 28 
Nr. 6 enthält die Veröffentlichung der Zusammenfassung der 
wesentlichen Ergebnisse der Sitzungen des Verwaltungs-
rates auch die Darstellung der jährlichen Vergütungen sowie 
etwaiger vertraglich vereinbarter Zusatzleistungen. Entspre-
chendes gilt für Verträge mit freien Mitarbeitern, die der Zu-
stimmung des Verwaltungsrates bedürfen.“

27. In § 27 Abs. 1 Satz 2 wird das Wort „Programme“ durch das 
Wort „Angebote“ ersetzt.

28. In § 30a werden folgende neue Absätze 5 und 6 angefügt:
„(5) Die Körperschaft veröffentlicht die für die Tätigkeit im 

Geschäftsjahr gewährten Bezüge des Intendanten und der Direk-
toren unter Namensnennung im Geschäftsbericht. Satz 1 gilt ins-
besondere auch für:
1. Leistungen, die den genannten Personen für den Fall einer 

vorzeitigen Beendigung ihrer Tätigkeit zugesagt worden 
sind,

2. Leistungen, die den genannten Personen für den Fall der  
regulären Beendigung ihrer Tätigkeit zugesagt worden sind, 
mit ihrem Barwert sowie den von der Körperschaft während 
des Geschäftsjahres hierfür aufgewandten oder zurück-
gestellten Betrag,

3. während des Geschäftsjahres vereinbarte Änderungen dieser 
Zusagen,

4. Leistungen, die einer der betroffenen Personen, die ihre Tä-
tigkeit im Laufe des Geschäftsjahres beendet hat, in diesem 
Zusammenhang zugesagt und im Laufe des Geschäftsjahres 
gewährt worden sind,

5. Leistungen, die den genannten Personen für Tätigkeiten bei 
Tochter- und Beteiligungsgesellschaften der Körperschaft 
oder ihrer Mitglieder gewährt worden sind, und

6. Leistungen, die den genannten Personen für entgeltliche 
Nebentätigkeiten gewährt worden sind; dies gilt nicht, wenn 
die Höhe der jeweils vereinbarten Einkünfte den Betrag von 
1.000 Euro monatlich nicht übersteigt.

(6) Die Tarifstrukturen und eine strukturierte Darstellung der 
außer- und übertariflichen Vereinbarungen sind zu veröffent-
lichen.“
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Für das Land Hessen: 
Berlin, den 8.12.2016 V. Bouffier

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern: 
Berlin, den 8.12.2016 E. Sellering

Für das Land Niedersachsen: 
Berlin, den 8.12.2016 Stephan Weil

Für das Land Nordrhein-Westfalen: 
Berlin, den 8.12.2016 Hannelore Kraft

Für das Land Rheinland-Pfalz: 
Berlin, den 8.12.2016 Malu Dreyer

Für das Saarland: 
Berlin, den 8.12.2016 Annegret Kramp-Karrenbauer

Für den Freistaat Sachsen: 
Berlin, den 8.12.2016 Stanislaw Tillich

Für das Land Sachsen-Anhalt: 
Berlin, den 16.12.2016 Dr. Reiner Haseloff

Für das Land Schleswig-Holstein: 
Berlin, den 8.12.2016 Torsten Albig

Für den Freistaat Thüringen: 
Berlin – Erfurt, den 8.12.2016 Bodo Ramelow

(2) Dieser Staatsvertrag tritt mit Ausnahme von Artikel 3 am  
1. September 2017 in Kraft. Artikel 3 tritt zum 1. Januar 2017 in 
Kraft. Sind bis zum 31. August 2017 nicht alle Ratifikationsurkun-
den bei der Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsidenten-
konferenz hinterlegt, wird der Staatsvertrag gegenstandslos. 

(3) Die Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsidenten-
konferenz teilt den Ländern die Hinterlegung der Ratifikations-
urkunden mit. 

(4) Die Länder werden ermächtigt, den Wortlaut des Rundfunk-
staatsvertrages, des Deutschlandradio-Staatsvertrages und des Rund-
funkfinanzierungsstaatsvertrages in der Fassung, die sich aus den 
Artikeln 1 bis 3 ergibt, mit neuem Datum bekannt zu machen.

Für das Land Baden-Württemberg: 
Berlin, den 8.12.2016 Winfried Kretschmann

Für den Freistaat Bayern: 
Berlin, den 8.12.2016 Horst Seehofer

Für das Land Berlin: 
Berlin, den 8.12.2016 Michael Müller

Für das Land Brandenburg: 
Berlin, den 8.12.2016 Dietmar Woidke

Für die Freie Hansestadt Bremen: 
Berlin, den 8.12.2016 Carsten Sieling

Für die Freie und Hansestadt Hamburg: 
Berlin, den 8.12.2016 Olaf Scholz
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Verordnung 
über die Veränderungssperre 6-34B/44 

im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, Ortsteil Dahlem
Vom 6. Juni 2017

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 18 Absatz 3 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen lassen 

will, muss eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs innerhalb eines 
Jahres seit der Verkündung dieser Verordnung schriftlich gegenüber 
dem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin geltend machen ; 
der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. 
Nach § 32 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetz-
buchs wird die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
dieses Gesetzes nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist unbeacht-
lich. Die Beschränkung des Satzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt 
worden sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 6. Juni 2017

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin

Cerstin  R i c h t e r - K o t o w s k i
Bezirksbürgermeisterin

Auf Grund des § 16 Absatz 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der 
Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I 
S. 1057), in Verbindung mit § 13 Absatz 1 des Gesetzes zur Aus-
führung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 
(GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Juni 2015 
(GVBl. S. 283), wird verordnet :

§ 1
Für die Grundstücke Pacelliallee 25 und 27 im Bezirk Steglitz-Zeh-

lendorf, Ortsteil Dahlem, für die das Bezirksamt neben anderen 
Grundstücken die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen hat, 
tritt eine Veränderungssperre gemäß § 14 des Baugesetzbuchs ein.

§ 2
Je ein Übersichtsplan mit den Grenzen des räumlichen Geltungs-

bereichs der Veränderungssperre liegt zur kostenfreien Einsichtnah-
me beim Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin, Abteilung Fi-
nanzen, Personal, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung, 
Stadtentwicklungsamt – Fachbereich Stadtplanung und Bau- und 
Wohnungsaufsicht –, aus.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit et-
waiger Entschädigungsansprüche für eingetretene Vermögens-
nachteile durch die Veränderungssperre (§ 18 Absatz 2 Satz 2 
und 3 des Baugesetzbuchs) und
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Verordnung
zur Anpassung der Höhe des nach § 1 Absatz 4  

des Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetzes zu zahlenden Entgelts
Vom 20. Juni 2017

Auf Grund des § 2 des Berliner Ausschreibungs- und Vergabege-
setzes (BerlAVG) vom 8. Juli 2010 (GVBl. S. 399), zuletzt geändert 
durch das Erste Gesetz zur Änderung des Berliner Ausschreibungs- 
und Vergabegesetzes vom 5. Juni 2012 (GVBl. S. 159), verordnet 
der Senat :

§ 1
Die Höhe des nach § 1 Absatz 4 Satz 1 des Berliner Ausschrei-

bungs- und Vergabegesetzes zu zahlenden Entgelts von 8,50 Euro 
wird auf 9,00 Euro festgesetzt.

§ 2
Diese Verordnung tritt am ersten Tag des auf die Verkündung 

folgenden Monats in Kraft.

Berlin, den 20. Juni 2017

Der Senat von Berlin

Ramona  P o p
Bürgermeisterin

Elke  B r e i t e n b a c h
Senatorin für die Senatorin für 

Wirtschaft, Energie und Betriebe
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Verordnung
zur Erhöhung des Mindestlohns nach § 9 Absatz 1 des Landesmindestlohngesetzes  

(Berliner Mindestlohnverordnung)
Vom 20. Juni 2017

Auf Grund des § 9 Absatz 2 des Landesmindestlohngesetzes vom 
18. Dezember 2013 (GVBl. S. 922) verordnet der Senat :

§ 1
Der Mindestlohn nach § 9 Absatz 1 des Landesmindestlohngeset-

zes wird auf 9,00 Euro festgesetzt.

§ 2
Diese Verordnung tritt am ersten Tag des auf die Verkündung 

folgenden Monats in Kraft. 

Berlin, den 20. Juni 2017

Der Senat von Berlin

Ramona  P o p
Bürgermeisterin

Elke  B r e i t e n b a c h
Senatorin für Integration, Arbeit 

und Soziales
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans 1-40ba  

im Bezirk Mitte, Ortsteile Mitte und Gesundbrunnen
Vom 27. Juni 2017

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen 

lassen will, muss 
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Baugesetz-
buchs bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Absatz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind, 

innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser Verordnung gegen-
über der für die verbindliche Bauleitplanung zuständigen Senatsver-
waltung schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verlet-
zung begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 
genannten Frist werden die in den Nummern 1 bis 4 genannten Mängel 
gemäß § 215 Absatz 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Absatz 2 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. Gleichzeitig tritt die Ver-
ordnung über die Festsetzung des Landschaftsplans I-L-1 vom 
16. August 2005 (GVBl. 476) außer Kraft.

Berlin, den 27. Juni 2017

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
Katrin  L o m p s c h e r

Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 29. Mai 2017 (BGBl. I S. 1298), in Ver-
bindung mit § 9 Absatz 3, § 8 Absatz 1 und mit § 11 Absatz 1 des 
Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 
7. November 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 23. Juni 2015 (GVBl. S. 283), wird verordnet :

§ 1
Der Bebauungsplan 1-40ba vom 13. Januar 2017 für das Gelände 

zwischen Bernauer Straße, Schwedter Straße, Kremmener Straße, 
Wolliner Straße, den nördlichen Grenzen der Grundstücke Wolliner 
Straße 49, Swinemünder Straße 20, Swinemünder Straße und den 
nördlichen Grenzen der Grundstücke Swinemünder Straße 110, 
Ruppiner Straße 7 und Ruppiner Straße im Bezirk Mitte, Ortsteile 
Mitte und Gesundbrunnen, wird festgesetzt. 

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann bei der Senatsverwaltung 

für Stadtentwicklung und Wohnen, Abteilung Geoinformation, be-
glaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplans können beim Be-
zirksamt Mitte von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, Soziales 
und Gesundheit, kostenfrei eingesehen werden. 

§ 3
Auf die Vorschriften über 

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit et-
waiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.
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Verordnung
über ein Vorkaufsrecht des Landes Berlin an Grundstücken innerhalb des Gebietes der vorbereitenden  

Untersuchungen für den Bereich Blankenburger Pflasterweg/Heinersdorfer Straße sowie daran anschließender Flächen  
der Ortsteile Blankenburg, Heinersdorf und Französisch Buchholz im Bezirk Pankow

Vom 27. Juni 2017

Auf Grund des § 25 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und des § 246 
Absatz 2 Satz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) 
geändert worden ist, in Verbindung mit § 16 des Gesetzes zur Aus-
führung des Baugesetzbuchs in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), das zuletzt durch Gesetz 
vom 23. Juni 2015 (GVBl. S. 283) geändert worden ist, verordnet 
der Senat:

§ 1  
Anordnung des Vorkaufsrechts und räumlicher Geltungsbereich
(1) Dem Land Berlin steht bei dem Kauf an den in Absatz 2 ge-

nannten Grundstücken innerhalb des Gebietes vorbereitender Unter-
suchungen gemäß § 165 Absatz 4 Baugesetzbuch des Bereiches 
Blankenburger Pflasterweg/Heinersdorfer Straße sowie daran an-
schließender Flächen der Ortsteile Blankenburg, Heinersdorf und 
Französisch Buchholz im Bezirk Pankow zur Sicherung einer ge-
ordneten städtebaulichen Entwicklung gemäß § 25 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 des Baugesetzbuchs ein Vorkaufsrecht zu.

(2) Der räumliche Geltungsbereich dieser Rechtsverordnung er-
gibt sich aus der beigefügten Flurstückskarte (Anlage). Die Flur-
stückskarte ist Bestandteil dieser Rechtsverordnung.

§ 2 
Unbeachtlichkeit der Verletzung von Vorschriften

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen 
lassen will, muss

1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Baugesetz-
buchs bezeichnet sind,

2. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs, 

3. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind, 

innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser Verordnung 
gegenüber der für Finanzen zuständigen Senatsverwaltung schrift-
lich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen 
soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist wer-
den die in den Nummern 1 bis 3 genannten Mängel gemäß § 215 
Absatz 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Absatz 2 des Gesetzes 
zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind. 

§ 3 
Inkrafttreten

Diese Rechtsverordnung tritt am Tage nach der Verkündung im 
Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 27. Juni 2017

Michael  M ü l l e r
Regierender Bürgermeister

Katrin  L o m p s c h e r
Senatorin für Stadt entwicklung 

und Wohnen
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